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2106. Nutzungsplanung Niederglatt (Ergänzung) 
Bei der Genehmigung der Nutzungsplanung der Gemeinde Niederglatt 
(RRB Nr. 184/1985) wurde unter anderem die Zonenfestsetzung für das 
Gebiet Gwyd infolge hängiger Rekurse einstweilen von der Genehmi-
gung ausgenommen. 

Mit Beschluss Nr. 3538/1985 hiess der Regierungsrat die Rekurse gut 
und wies die Gemeinde Niederglatt an, im Gebiet Gwyd an der Stelle der 
Reservezone eine Neuzonierung im Sinne der Erwägungen vorzuneh-
men. Am 12. Dezember 1986 beschloss die Gemeindeversammlung Nie-
derglatt eine neue Zonenzuweisung für das Gebiet Gwyd. Gemäss Zeug-
nissen des Bezirksrates Dielsdorf vom 10. April 1987 und der Kanzlei 
der Baurekurskommissionen vom 22. April 1987 sind gegen diesen Be-
schluss keine Rechtsmittel eingelegt worden. 

Die Neuzuweisung entspricht den Erwägungen von RRB Nr. 3538/ 
1985 und kann genehmigt werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Niederglatt vom 12. 
Dezember 1986 festgesetzte Zonenzuweisung für das Gebiet Gwyd wird 
genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Niederglatt, 8172 Niederglatt 
(unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen 
Plans der Zonenänderung), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, 
das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 1. Juli 1987 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


